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Verhältnisse der Beschäftigten grundlegend verändernden be
trieblichen Entscheidungen sind durch die Leitung des Unter
nehmens entsprechend den Rechtsvorschriften soziale Maß
nahmen festzulegen und deren Realisierung zu gewährleisten.

§15
Interessenvertretung der Beschäftigten

(1) In den Unternehmen ist die Tätigkeit der Gewerkschaf
ten und anderer gewählter Interessenvertretungen zum Schutz 
der Interessen der Beschäftigten auf der Grundlage der 
Rechtsvorschriften zu garantieren.

(2) Im Gesellschaftsvertrag, der Satzung oder im Statut dür
fen in Rechtsvorschriften festgelegte Mitbestimmungsrechte 
der Beschäftigten der Unternehmen nicht eingeschränkt oder 
ausgeschlossen werden.

§16
Rechtsstreitigkeiten

(1) Für die Entscheidung von Rechtsstreitigkeiten aus den 
Gesellschaftsrechtsverhältnissen ist das Kreisgericht am Sitz 
des Unternehmens zuständig.

(2) Für Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen der Unterneh
men mit anderen Wirtschaftssubjekten der DDR ist das Staat
liche Vertragsgericht zuständig.

(3) Im übrigen richtet sich die Zuständigkeit für die Ent
scheidung von Rechtsstreitigkeiten und anderen Rechtsange
legenheiten, an denen Unternehmen beteiligt sind, nach den 
Gesetzen und anderen Rechtsvorschriften.

Umwandlung von seit 1972 in Volkseigentum 
übergeleiteten Betrieben mit staatlicher Beteiligung, 
Privatbetrieben und Produktionsgenossenschaften

§ 17
(1) Ehemalige Betriebe mit staatlicher Beteiligung und pri

vate Betriebe, die auf der Grundlage des Beschlusses des Prä
sidiums des Ministerrates vom 9. Februar 1972 und damit im 
Zusammenhang stehender Regelungen in Volkseigentum 
übergeleitet wurden, sind auf Antrag der ehemaligen privaten 
Gesellschafter oder Inhaber oder deren Erben wieder in Per
sonengesellschaften oder Einzelunternehmen umzuwandeln. 
Die Umwandlung in eine Kapitalgesellschaft ist zulässig. So
weit Boden in den volkseigenen Betrieb eingebracht wurde, 
der Eigentum des Betriebes mit staatlicher Beteiligung oder 
des privaten Inhabers war, sind die ursprünglichen Eigen
tumsrechte wieder herzustellen.

(2) Der Antrag ist spätestens innerhalb von 6 Monaten nach 
Inkrafttreten dieses Gesetzes beim zuständigen Rat des Be
zirkes zu stellen. Das übergeordnete Organ des volkseigenen 
Betriebes ist verpflichtet, bei der Bearbeitung des Antrages 
mitzuwirken. Vor der Entscheidung über die Umwandlung 
sind die gewählten Interessenvertretungen der Beschäftigten 
des volkseigenen Betriebes in Anwesenheit des Antragstellers 
anzuhören. Über den Antrag ist innerhalb von 3 Monaten zu 
entscheiden.

(3) Die Antragsteller sind in die Maßnahmen der Vorberei
tung und Durchführung der Umwandlung einzubeziehen; die 
Interessenvertretungen der Unternehmer können hieran teil
nehmen.

(4) Bis zum Ablauf der im Abs. 2 festgelegten Frist und dar
über hinaus bis zur Entscheidung über gestellte Anträge dür
fen Rechtshandlungen zur Veränderung der Eigentumsform 
oder zur Aufnahme von Kapitalbeteiligungen für Betriebe 
gemäß Abs. 1 nur mit Zustimmung der Antragsberechtigten 
vorgenommen werden. Das gilt auch für die Entnahme von 
Grund- und Arbeitsmitteln aus den betrieblichen Beständen.

§ 18
(1) Ehemalige Produktionsgenossenschaften des Handwerks, 

die auf der Grundlage des Beschlusses des Präsidiums des 
Ministerrates vom 9. Februar 1972 in volkseigene Betriebe 
übergeleitet wurden, können wieder in Produktionsgenossen
schaften des Handwerks oder in andere Unternehmensformen

umgewandelt werden. Die Umwandlung erfolgt auf Antrag 
ehemaliger Genossenschaftsmitglieder und gegen Rückzah
lung der 1972 ausgezahlten Anteile an den Staat. Der § 17 Ab
sätze 2 und 4 und § 19 Abs. 5 gelten entsprechend.

(2) Die Einzelheiten der Umwandlung sind durch den Mi
nisterrat zu regeln.

§19
(1) Grundlage für die Umwandlung bildet die von der Staat

lichen Finanzrevision bestätigte Schlußbilanz des umzuwan
delnden volkseigenen Betriebes zum Zeitpunkt seiner Über
gabe. Über die zu übernehmenden Fonds, Verbindlichkeiten, 
Forderungen und Vertragsverhältnisse ist eine Vereinbarung 
zu schließen, die Voraussetzung für die Abgabe der Umwand
lungserklärung ist. Kommt eine einvemehmliche Regelung 
nicht zustande, entscheidet ein Schiedsgericht entsprechend 
der Verordnung vom 18. Dezember 1975 über das schieds
gerichtliche Verfahren (GBl. I 1976 Nr. 1 S. 8).

(2) Die Umwandlung erfolgt gegen Rückzahlung des Ablö
sungsbetrages für die früheren Kapitaleinlagen oder Rück
erstattung des Kaufpreises. Die Rückzahlung oder Rückerstat
tung erfolgt grundsätzlich in der Höhe und in der Art und. 
Weise wie bei der Auszahlung der Kapitalanteile an die pri
vaten Gesellschafter oder des Kaufpreises an die privaten 
Inhaber bei der Überleitung. Eine vorzeitige Rückzahlung ist 
zulässig. Privaten Gesellschaftern kann der staatliche Anteil 
verkauft werden.

(3) Eine gegenüber den Kapitaleinlagen der Gesellschafter 
oder dem Kaufpreis zum Zeitpunkt der Umwandlung einge
tretene Werterhöhung ist als Kapitaleinlage, Rücklage, Er
höhung der staatlichen Einlage oder Forderung des Staates 
auszuweisen. Unternehmen, deren Wert deutlich unter dem 
Wert zum Zeitpunkt der früheren Überleitung liegt, sind 
durch staatliche Förderungsmaßnahmen zu unterstützen.

(4) Für übergeleitete Betriebe, die nicht mehr vorhanden 
sind, ist dem Anspruchsberechtigten auf Antrag beim zustän
digen Rat des Bezirkes nach Möglichkeit eine Beteiligung an 
einem volkseigenen Betrieb oder ein anderer Betrieb anzu
bieten.

(5) Der Vollzug der Umwandlung erfolgt durch Umwand
lungserklärung, die vom volkseigenen Betrieb und dem Über
nehmenden bei Umwandlung in eine Personen- oder Kapital
gesellschaft nach Gründung derselben abzugeben ist. Sie be
darf der notariellen Beurkundung und bildet die Grundlage 
für die Eintragung in das Register.

(6) Die Einzelheiten der Umwandlung sind durch den Mi
nisterrat zu regeln.

Rechtsmittel und gerichtliche Nachprüfung
§20

(1) Gegen getroffene Entscheidungen über Anträge gemäß 
§ 17 Absätze 1 und 2, § 18 Abs. 1 und § 19 Abs. 4 ist das Rechts
mittel der Beschwerde zulässig.

(2) Die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 4 Wochen 
nach Zugang der Entscheidung schriftlich beim Rat des Bezir
kes, der die Entscheidung getroffen hat, einzulegen.

(3) Über die Beschwerde ist innerhalb einer Frist von 2 Wo
chen nach ihrem Eingang zu entscheiden. Wird der Beschwerde 
nicht stattgegeben, ist sie innerhalb dieser Frist dem zustän
digen Ministerium zur Entscheidung zuzuleiten. Der Einrei
cher der Beschwerde ist davon zu informieren. Das zuständige 
Ministerium hat innerhalb von 3 Wochen nach Eingang ab
schließend zu entscheiden.

(4) Die Entscheidung über die Beschwerde ist dem Einrei
cher der Beschwerde schriftlich mitzuteilen sowie sachlich 
und rechtlich zu begründen.

§21

(1) Wurde der Beschwerde nicht abgeholfen, kann innerhalb 
von 2 Wochen nach Zugang der abschließenden Entscheidung


